
Öffentliche Zustellung der Stadt Geldern gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz 
 
 

Empfänger/in: 
An den Halter/die Halterin des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen EP-015-RR, zurzeit 
unbekannten Aufenthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem  Aktenzeichen: 00097036225 vom 04.04.2019  
 
Empfänger/in: 
An den Halter/die Halterin des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen 34TG9018, zurzeit 
unbekannten Aufenthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem  Aktenzeichen: 00090002163 vom 04.04.2019 
 
Empfänger/in: 
An den Halter/die Halterin  des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen RS38OCX, zurzeit 
unbekannten Aufenthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem Aktenzeichen: 00098068783 vom 04.04.2019 
 
Empfänger/in 
An den Halter/die Halterin des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen AC948JM, zurzeit 
unbekannten Aufenthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem Aktenzeichen: 00098068660 vom 04.04.2019 
 
 
Die oben bezeichneten Schriftstücke  konnten wegen des unbekannten Aufenthaltsortes an 
die Halter/innen der Fahrzeuge mit den o.a. Kennzeichen nicht auf dem Postweg zugestellt 
werden.   
 
Die o. g. Schriftstücke werden an die Halter/innen der Fahrzeuge mit den o. a. Kennzeichen 
hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Die Schriftstücke wurden beim Ordnungsamt der Stadt Geldern, Issumer Tor 36, Zimmer 135 
hinterlegt und können vom Berechtigten jederzeit während der Dienststunden abgeholt 
werden.  
 
Durch diese Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 
 
 
Geldern, 04.04.2019 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 


